
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/3/8 98/01/0255
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1999

Index

24/01 Strafgesetzbuch

41/02 Staatsbürgerschaft

Norm

StbG 1985 §10 Abs1 Z6;

StGB §113;

Rechtssatz

§ 113 StGB steht der vom Gesetz angeordneten Verwertung von strafbaren Handlungen im Rahmen von behördlichen

Verfahren, wie etwa gem § 10 StbG 1985, nicht entgegen. Überdies stellt diese Bestimmung nicht auf den Eintritt der

Tilgung einer Verurteilung, sondern auf den Vollzug bzw das (vorläu ge) Absehen vom Vollzug einer verhängten Strafe

ab.
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